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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.2004

Rechtssatz

Besteht der Verdacht der Medikamentenabhängigkeit, so ist die Au0orderung, sich bei der Bundespolizeidirektion

einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen und die zur Erstattung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen

Befunde beizubringen, unter der Androhung des Entzuges der Lenkberechtigung begründet und frei von

Rechtswidrigkeit, da die Bedenken hinsichtlich des Nichtvorliegens der gesundheitlichen Eignung zum Lenken von

Kraftfahrzeugen begründet sind.

Schlagworte

Führerschein, Führerscheinentzug, Lenkberechtigung, Lenkberechtigungsentzug, Medikamentenabhängigkeit,

gesundheitliche Eignung, ärztliche Untersuchung, Befundvorlage
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